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6 Schlussfolgerungen 

Der Bundesrat vertritt aus den genannten Gründen die Ansicht, dass sich aus der 
Umformulierung der Verfassungsbestimmung zur Regelung des Missbrauchs von 
Waffen, Waffenzubehör und Munition kaum konkrete Verbesserungen ergeben. Das 
geltende Waffengesetz regelt die Themenbereiche, die möglich und erforderlich sind 
zum Schutz vor Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition. Im Bereich 
der Armeewaffen hat der Bundesrat die notwendigen Schritte unternommen, um die 
vorbeugenden Massnahmen gegen mögliche Missbräuche zu optimieren. Er bean-
tragt deshalb, die Initiative Volk und Ständen mit der Empfehlung auf Ablehnung 
zur Abstimmung zu unterbreiten, und auf einen Gegenvorschlag zu verzichten. 
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Anhang 

1 Entstehung, Zweck und Inhalt des Waffengesetzes 
1.1 Entstehung 

Im Jahre 1993 stimmten Volk und Stände Artikel 40bis der alten Bundesverfassung 
(aBV) zu, der es dem Bund erlaubt, Vorschriften gegen den Missbrauch mit Waffen 
zu erlassen. Das gestützt darauf zur Vereinheitlichung des Waffenrechtes in der 
Schweiz geschaffene Waffengesetz löste das Konkordat vom 27. März 1969 über 
den Handel mit Waffen und Munition und die entsprechenden kantonalen Bestim-
mungen ab. Nach der Totalrevision der Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998 
bildet Artikel 107 der neuen BV die verfassungsrechtliche Grundlage des Waffenge-
setzes. Materiell blieb der Artikel unverändert. Das Waffengesetz setzt beim Miss-
brauch an. Es stellt klare Kriterien auf, deren Einhaltung im Vollzug mit wenig 
Aufwand kontrollierbar sind. 
Das Waffengesetz führte eine generelle Bewilligungspflicht für Handänderungen 
von Waffen im gewerbsmässigen Handel ein. Die zuständige Behörde erteilt einen 
Waffenerwerbsschein, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zwi-
schen Privaten erfolgte der Erwerb mittels schriftlichem Vertrag und nicht mittels 
Waffenerwerbsschein. 
Ferner führte das Waffengesetz eine einheitliche Tragbewilligung mit Bedarfsnach-
weis ein. Eine Waffentragbewilligung erhält, wer die Voraussetzungen für die 
Erlangung eines Waffenerwerbsscheins erfüllt und glaubhaft macht, dass er die 
Waffe benötigt, um sich selbst, andere Personen oder Sachen zu schützen. Zusätz-
lich ist eine Prüfung abzulegen, die sowohl die sichere Handhabung der Waffe als 
auch Kenntnisse der wichtigsten einschlägigen Gesetzesbestimmungen beinhaltet. 
Die Waffentragbewilligung berechtigt zum Tragen einer bestimmten Waffenart auf 
dem gesamten schweizerischen Staatsgebiet. 
Auf schweizerische Traditionen (Milizsystem der Armee, Jagd- und Sportschiessen, 
Sammeln von Waffen) wurde beim Erlass des Waffengesetzes Rücksicht genom-
men, indem dafür Ausnahmebestimmungen vorgesehen wurden. Das Waffengesetz 
wurde mit der dazugehörigen Waffenverordnung (WV; SR 514.541) am 1. Januar 
1999 in Kraft gesetzt. 
Eine Revision im Jahre 2001 bezweckte eine Entflechtung zwischen der Kriegs-
material- bzw. Güterkontrollgesetzgebung einerseits und der Waffengesetzgebung 
andererseits. Die Einfuhr, die Herstellung und die Vermittlung im Inland von 
Gütern, die gleichzeitig unter den Anwendungsbereich von zwei oder mehreren der 
betroffenen Gesetze fallen, sollten nach dem Waffengesetz geregelt werden, hin-
gegen die Ausfuhr, die Durchfuhr, die Vermittlung ins Ausland und der Handel 
im Ausland von entsprechenden Gütern nach dem Kriegsmaterialgesetz vom 
13. Dezember 1996 (SR 514.51) und dem Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 
1996 (SR 946.202). Die Anpassungen wurden am 1. März 2002 in Kraft gesetzt. 
Zudem gab es in den Jahren 2000 und 2001 politische Anstösse zu einer weiteren 
Revision des Waffengesetzes, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Rege-
lung des Waffenerwerbs im Handel und unter Privaten und des Missbrauchs von 
Imitations- und Soft-Air-Waffen. Ein Entwurf zur Anpassung des Waffengesetzes 
wurde im Herbst 2002 in die Vernehmlassung gegeben. Zentrale Revisionspunkte 
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waren unter anderem ein Besitzverbot für Seriefeuerwaffen, die Neudefinierung der 
gesetzlich erfassten Messer und Dolche, die Aufhebung der Privilegierung beim 
Erwerb unter Privaten, das Verbot des anonymisierten Anbietens von Waffen, eine 
Markierungspflicht von Feuerwaffen, die Unterstellung gewisser Druckluft-, Soft-
Air- und Imitationswaffen unter das Waffengesetz und das Verbot des missbräuch-
lichen Tragens gefährlicher Gegenstände. Der Vernehmlassungsentwurf sah die 
Einführung eines nationalen, durch den Bund zu führenden Informationssystems 
über den Erwerb von Waffen nicht vor. Da ein Teil der Vernehmlassungsteilnehmer 
die Einführung eines nationalen Informationssystems über den Erwerb von Waffen 
forderte, ergänzte das EJPD am 22. September 2003 die Vernehmlassung durch eine 
nachträgliche Umfrage zur Prüfung der Akzeptanz eines entsprechenden Registers. 
Das Register wurde in 93 % der Stellungnahmen abgelehnt, insbesondere mit der 
Begründung, dass ein Missverhältnis zwischen Aufwand und tatsächlichem Nutzen 
bestehen würde. Zudem wäre das Register nie vollständig, und höhere Strafen für 
Widerhandlungen gegen das Waffengesetz hätten eine bessere präventive Wirkung. 
Mit der Assoziierung der Schweiz an Schengen wurde die Richtlinie 91/477/EWG 
des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von 
Waffen (EG-Waffenrichtlinie) in schweizerisches Recht übernommen (sogenannte 
«Schengen-Anpassung» des Waffenrechtes). Diese Revision umfasste verschiedene 
Regelungsgegenstände des ursprünglichen Revisionsentwurfes von 2002. So bein-
haltete sie ein Besitzverbot für Seriefeuerwaffen, die Regelung des Erbgangs, die 
Aufhebung der Privilegierung beim Erwerb von Waffen unter Privaten und eine 
Markierungspflicht für Feuerwaffen. Die entsprechende Botschaft zu den «Bilate-
ralen II» wurde im Oktober 200412 verabschiedet. Da gegen die Vorlage das Refe-
rendum ergriffen wurde, kam es am 5. Juni 2005 zu einer Volksabstimmung, in der 
sie mit 54,6 % Ja-Stimmen gutgeheissen wurde. 
Die restlichen Regelungsgegenstände des Vernehmlassungsentwurfes aus dem Jahre 
2002, die in der Schengen-Anpassung nicht enthalten waren, wurden in die «natio-
nale» Revision des Waffengesetzes integriert. Die entsprechende Botschaft hat der 
Bundesrat im Januar 200613 verabschiedet. Sie umfasste folgende zentrale Rege-
lungspunkte: die Unterstellung bestimmter Druckluft-, Soft-Air- und Imitations-
waffen unter das Waffengesetz, ein Verbot des anonymisierten Anbietens von Waf-
fen, die Neudefinierung der gesetzlich erfassten Messer und Dolche und ein Verbot 
missbräuchlichen Tragens gefährlicher Gegenstände. Auf die Einführung eines 
zentralisierten nationalen Feuerwaffenregisters wurde aufgrund der grossteils nega-
tiven Stellungnahmen im Rahmen der Vernehmlassung im September 2003 verzich-
tet. 
Sowohl die Schengen-Anpassung des Waffenrechtes als auch die «nationale» Revi-
sion wurden am 12. Dezember 2008 in Kraft gesetzt. 

  

12 BBl 2004 5965 
13 BBl 2006 2713 
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1.2 Gesetzgebungsauftrag im Bereich Waffen 
und Kriegsmaterial gemäss Artikel 107 
der Bundesverfassung 

Artikel 107 Absatz 1 der Bundesverfassung bildet die verfassungsrechtliche Grund-
lage des Waffengesetzes. Absatz 1 verpflichtet den Bund zum Erlass von Bestim-
mungen zur Bekämpfung des Waffenmissbrauchs. Die Kompetenz ist fragmenta-
risch: Sie gilt nicht für den gesamten Regelungsbedarf in Bezug auf Waffen, sondern 
nur für die Bekämpfung des Missbrauchs bestimmter Waffen, Waffenzubehör und 
Munition. 
Das Waffengesetz regelt im 1. Kapitel unter den allgemeinen Bestimmungen allge-
meine Verbote und Einschränkungen, so unter anderem die Kategorie der «verbote-
nen Waffen» in Artikel 5 Absatz 1 WG. Die Kapitel 2 und 3 behandeln den Erwerb 
und den Besitz von Waffen und Munition. Das 4. Kapitel reglementiert den Waffen-
handel und die Waffenherstellung. Das Kapitel 5 regelt den Verkehr von Waffen mit 
dem Ausland und das 6. Kapitel das Aufbewahren, Tragen und Transportieren von 
Waffen und Munition sowie das missbräuchliche Tragen gefährlicher Gegenstände. 
Die nachfolgenden Kapitel 7 und 7a erläutern zu berücksichtigende administrative 
Verfahren und die Datenbearbeitung. Letztlich finden sich im 8. Kapitel Strafbe-
stimmungen, die Widerhandlungen gegen die im Gesetz erwähnten Bestimmungen 
sanktionieren. 
Artikel 107 Absatz 2 BV verpflichtet den Bund zum Erlass von Vorschriften über 
die Herstellung, die Beschaffung und den Vertrieb sowie über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Kriegsmaterial. Die Volksinitiative verändert den Wortlaut von 
Absatz 2 nicht, sondern will den Themenbereich Kriegsmaterial allein in Artikel 107 
der Bundesverfassung regeln. Auf den Themenbereich Kriegsmaterial, ist somit 
nicht weiter einzugehen. 

1.3 Bedarfs- und Fähigkeitsnachweis im Umgang 
mit Waffen 

Das Waffengesetz gewährleistet das Recht auf Waffenerwerb, Waffenbesitz und 
Waffentragen im Rahmen des Gesetzes (vgl. Art. 3 WG). Es regelt die im konkreten 
Einzelfall zu berücksichtigenden Voraussetzungen und Verfahren für die verschie-
denen Handlungsformen im Umgang mit Waffen, d.h. insbesondere für den Erwerb, 
den Besitz und das Tragen von Waffen. Diese Voraussetzungen und Verfahren 
sollen den Missbrauch von Waffen verhindern aber für die betroffenen Personen mit 
möglichst wenig Einschränkungen und Nachteilen verbunden sein. Um diesen 
entgegen gesetzten Interessen gerecht zu werden, sind die vorgesehenen Vorausset-
zungen und Verfahren nach Massgabe des Gefährdungs- und Missbrauchspotentials 
festgelegt, die von den einzelnen Waffentypen sowie von den unterschiedlichen 
Handlungsformen im Umgang mit diesen Waffen ausgehen. Dabei wird an objektiv 
messbare Kriterien angeknüpft, um eine effektive Kontrolle und den wirksamen 
Vollzug gewährleisten zu können. Dies ist umso mehr erforderlich, als Widerhand-
lungen gegen diese Regelungen sanktioniert werden. 
Das Waffengesetz verlangt für den Erwerb und den Besitz keinen Bedarfsnachweis, 
wobei der Erwerb alle Formen der Eigentums- bzw. Besitzesübertragung mitumfasst 
(wie z. B. Kauf, Tausch, Schenkung, Erbschaft, Miete und Gebrauchsleihe). In den 
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Fällen, in denen der Erwerb nicht zu Sport-, Jagd- oder Sammelzwecken erfolgt, ist 
jedoch der Erwerbsgrund anzugeben. Auf eine Definition der möglichen Erwerbsin-
teressen verzichtet das Gesetz. Je nach Kategorie, in die eine Waffe eingeteilt ist, 
und je nach persönlichen Verhältnissen der Person, die eine Waffe erwerben will, 
sind unterschiedliche Verfahren zu berücksichtigen. Der Erwerb von sogenannt 
«verbotenen Waffen» nach Artikel 5 Absatz 1 WG (es handelt sich dabei beispiels-
weise um Seriefeuerwaffen) setzt eine kantonale Ausnahmebewilligung voraus. 
Bedingung für deren Erhalt ist, dass achtenswerte Gründe, wie beispielsweise beruf-
liche Erfordernisse vorliegen. Wie für den Erwerb der anderen beiden Kategorien 
von Waffen, den «bewilligungspflichtigen» Waffen (ihr Erwerb erfordert einen 
Waffenerwerbsschein) und den «meldepflichtigen» Waffen (sie sind von der Waf-
fenerwerbsscheinpflicht ausgenommen und einer Meldepflicht ans kantonale Waf-
fenbüro unterstellt), sind die Kriterien nach Artikel 8 Absatz 2 WG zu berücksich-
tigen. So dürfen Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben oder 
entmündigt sind keine Waffen erwerben. Ebenfalls vom Waffenerwerb ausgeschlos-
sen sind Personen, die zur Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder Dritte 
mit der Waffe gefährden, wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder gemein-
gefährliche Gesinnung bekundet oder wegen wiederholt begangener Verbrechen 
oder Vergehen im Strafregister eingetragen sind. Zudem haben Personen mit Wohn-
sitz im Ausland, ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassung in der Schweiz 
(Art. 9a WG und Art. 10 Abs. 2 WG in Verbindung mit Art. 21 der Waffenverord-
nung [WV]) und Angehörige bestimmter Staaten (Art. 7 WG in Verbindung mit 
Art. 12 WV) zusätzliche Bedingungen zu erfüllen. 
Der Gesetzgeber verlangt keine Fähigkeitsprüfung für den Erwerb und den Besitz 
von Waffen. 
Das Waffengesetz regelt in Artikel 26 WG das Aufbewahren von Waffen. So sind 
gemäss diesem Artikel Waffen sorgfältig aufzubewahren und vor dem Zugriff 
unberechtigter Dritter zu schützen. Zudem ist gemäss Artikel 47 WV der Verschluss 
von Seriefeuerwaffen und zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebauten Seriefeu-
erwaffen getrennt von der übrigen Waffe und unter Verschluss aufzubewahren. Auf 
weitergehende Regelungen zur Aufbewahrung und Sicherung von Waffen (bei-
spielsweise Aufbewahrung in einem Safe und Einbau von elektronischen oder 
mechanischen Waffensicherungen) verzichtet das Waffengesetz. Entsprechende 
Regelungen würden einen grossen Kontrollaufwand nach sich ziehen, da zu kontrol-
lieren wäre, ob die Vorschriften auch eingehalten werden. Wird die Kontrolle unter-
lassen, erfüllen die Regelungen ihren Zweck nur bedingt. Der Bundesrat hat sich  
in seiner Sitzung vom 19. August 2009 in Beantwortung der Motion 09.3572 der  
BD-Fraktion mit der Frage der Einführung von elektronischen Waffensicherungen 
befasst. Er hat sich gegen deren Einführung ausgesprochen. Begründet hat der 
Bundesrat dies insbesondere damit, dass sich auch mit Waffensicherungssystemen 
ausgestattete Feuerwaffen zur Bedrohung eignen. 
Auch das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten, von dem die Allge-
meinheit direkt betroffen ist, erachtet der Gesetzgeber für die Missbrauchsbekämp-
fung als so zentral, dass er es im Waffengesetz geregelt hat. Artikel 27 WG verlangt 
für das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten eine Waffentragbewil-
ligung. Für deren Erhalt sind die Voraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 2 WG 
(siehe Erläuterungen vorher) zu berücksichtigen, ferner wird dafür ein Bedarfs-
nachweis verlangt. So muss die Person, die eine Waffentragbewilligung beantragt, 
glaubhaft machen, dass sie die Waffe benötigt, um sich selbst oder andere Personen 
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oder Sachen vor einer tatsächlichen Gefährdung zu schützen. Diese Gefährdung ist 
im Einzelfall darzulegen. Ferner hat gemäss Ausführungen in der Botschaft zu 
Artikel 27 WG die Gesuch stellende Person glaubhaft zu machen, dass nur durch das 
Tragen einer Waffe der dargelegten Gefährdung begegnet werden kann. Auch ein 
Fähigkeitsnachweis wird für den Erhalt einer Waffentragbewilligung vorausgesetzt. 
So hat die Gesuch stellende Person eine Prüfung über die Handhabung von Waffen 
und über die Kenntnisse der rechtlichen Voraussetzungen des Waffengebrauchs zu 
bestehen zur Gewährleistung eines verhältnismässigen Waffeneinsatzes. Trägt eine 
Person eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten, ohne im Besitz der erforder-
lichen Waffentragbewilligung zu sein, begeht sie eine Widerhandlung gegen das 
Waffengesetz, welche ein Vergehen darstellt (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG). 
Ferner kennt das Waffengesetz einen Fähigkeitsnachweis für den gewerbsmässigen 
Handel und die Herstellung von Waffen wesentlichen oder besonders konstruierten 
Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition oder Munitionsbestandteile. Für den 
Erhalt der Waffenhandelsbewilligung sind die Voraussetzungen nach Artikel 17 
Absatz 2 WG zu erfüllen. 

1.4 Unterteilung der Waffen in 3 unterschiedliche 
Kategorien 

Das Waffengesetz unterteilt die Waffen entsprechend ihrer Gefährlichkeit in 
3 Kategorien (vgl. dazu und zu den Voraussetzungen für den Erwerb den 2. Ab-
schnitt in Ziff. 1.3). Dabei ist das Gefährdungspotenzial von «verbotenen» Waffen 
(darunter fallen beispielsweise die Seriefeuerwaffen) am Grössten, geringer ist das 
der «bewilligungspflichtigen» Waffen (beispielsweise Faustfeuerwaffen) und am 
Kleinsten das der «meldepflichtigen» Waffen (beispielsweise Jagd- und Sport-
waffen). Vorderschaftsrepetierflinten («Pump Action») sind der Kategorie der 
«bewilligungspflichtigen» Waffen zugeteilt. Ihr Erwerb erfolgt demzufolge mit-
tels beim zuständigen kantonalen Waffenbüro des Wohnsitzkantons zu beantragen-
dem Waffenerwerbsschein. Aus Vorderschaftrepetierflinten werden üblicherweise 
Schrotpatronen verschossen. Schrotpatronen enthalten eine Vielzahl von Schrot-
kugeln, die sich beim Abschuss auf einer kreisförmigen Fläche verteilen (Schrot-
garbe). Auf weitere Entfernung ist die Streuung der Schrotgarbe gross und somit ihr 
Verletzungspotenzial gering. 

1.5 Informationssysteme über Waffen 

Spätestens seit der Inkraftsetzung der Schengen-Anpassung und der «nationalen» 
Revision des Waffenrechtes am 12. Dezember 2008 wird jeder neue Waffenerwerb 
in den kantonalen Informationssystemen computergestützt erfasst. Informationen 
über die Identität des Erwerbers, Waffenart, Waffennummer etc. stehen beim kanto-
nalen Waffenbüro des Wohnsitzkantons der betreffenden Person zur Verfügung. 
Dieses erteilt die Bewilligung für den Erwerb von Waffen oder erhält die Angaben 
über meldepflichtige Waffen (vgl. Ausführungen unter dem 2. Abschnitt in 
Ziff. 1.3). Ist der Wohnsitzkanton (allenfalls auch ein früherer Wohnsitzkanton) 
einer Person bekannt, können dort innert kurzer Frist Informationen eingeholt wer-
den. 
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Zu beachten ist, dass vor dem 12. Dezember 2008 der Erwerb von bewilligungs-
pflichtigen- und meldepflichtigen Waffen zwischen Privaten mittels schriftlichem 
Vertrag erfolgte ohne Verpflichtung, die Angaben über die erworbenen Waffen dem 
kantonalen Waffenbüro zu melden. Somit fehlten in den kantonalen Informations-
systemen die Angaben über diese Waffen. Die Schengen-Anpassung des Waffen-
rechtes hat dies insoweit korrigiert, als sie unter bestimmen Voraussetzungn eine 
Nachmeldepflicht für meldepflichtige Waffen ans kantonale Waffenbüro statuiert 
(Art. 42a WG). 
Neben den Kantonen führt auch die bei fedpol angegliederte Zentralstelle Waffen 
mehrere Informationssysteme. Darin bearbeitet die Zentralstelle Informationen über 
Personen mit Auslandbezug, die Waffen erwerben (Datenbank über den Erwerb von 
Waffen durch ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung und 
Datenbank über den Erwerb von Waffen durch Personen mit Wohnsitz in einem 
andern Schengen-Staat) und Informationen über Personen, denen eine Bewilligung 
entzogen oder verweigert wurde bzw. deren Waffen beschlagnahmt wurden (Daten-
bank über den Entzug und die Verweigerung von Bewilligungen und die Beschlag-
nahme von Waffen). Zudem wird derzeit eine Datenbank errichtet, die Angaben 
über Personen enthalten wird, denen Waffen der Armee abgegeben oder entzogen 
wurden (Datenbank über die Abgabe und den Entzug von Waffen der Armee). 
Wie im Anhang erläutert, wurden auch anlässlich «nationalen» Revision des Waf-
fenrechtes Forderungen nach einem zentralisierten, durch den Bund zu führenden 
Informationssystem aufgestellt. Auf dessen Einführung wurde jedoch aufgrund der 
hohen Ablehnung verzichtet (siehe dazu auch Ausführungen unter Ziff. 2.3). 

1.6 Entgegennahme von Waffen durch die Kantone 

Artikel 31a WG, der im Rahmen der «nationalen» Revision ins Waffengesetz auf-
genommen wurde, regelt die Entgegennahme von Waffen durch die Kantone. Er 
verpflichtet die Kantone, Waffen, wesentliche und besonders konstruierte Waffen-
bestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile gebührenfrei 
entgegenzunehmen. Geben Waffenhändler bzw. Waffenhändlerinnen Waffen ab, 
können Gebühren verlangt wird. 
Gestützt auf Artikel 31a WG haben zahlreiche Kantone14 bereits Waffeneinsammel-
aktionen durchgeführt oder planen solche. Insgesamt sind dabei etwa 14 400 Waffen 
abgegeben worden. 

1.7 Internationales Engagement der Schweiz im Bereich 
der kleinen und leichten Waffen 

Die Schweiz engagiert sich gegen die unerlaubte Verbreitung von Kleinwaffen (d.h. 
Waffen, die für die Verwendung durch Einzelpersonen gedacht sind) und leichten 
Waffen (d.h. sie dienen primär der Verwendung durch mehrere Personen, die als 
Mannschaft zusammenarbeiten). Entsprechend hat sie sich an der Schaffung eines 
UNO-Instruments zur Identifikation und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen aktiv 

  

14 Per 5. Oktober 2009 betrifft dies folgende Kantone: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, 
LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG ZH. 
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beteiligt. Die Expertengruppe erarbeitete unter schweizerischer Leitung das Marking 
und Tracing Instrument zur raschen und zuverlässigen Identifikation und Rückver-
folgung illegaler Kleinwaffen und leichter Waffen, welches am 8. Dezember 2005 
von der UNO-Generalversammlung angenommen wurde. Sie nimmt eine tragende 
Rolle bei der Umsetzung der Genfer Erklärung über bewaffnete Gewalt und Ent-
wicklung ein. Ausserdem setzt sich die Schweiz für einen internationalen Waffen-
handelsvertrag (Arms Trade Treaty, ATT) ein, der zum Ziel hat, den weltweiten 
Handel mit konventionellen Waffen durch verbindliche Regeln einer strengeren 
Kontrolle zu unterziehen.Ferner leistet sie einen Beitrag an Projekte zur Lager-
sicherheit, zur Vernichtung von überschüssigen Kleinwaffen und leichten Waffen im 
Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der 
Partnerschaft für den Frieden der NATO. Weiter unterstützt sie das beim Genfer 
Hochschulinstitut für internationale Beziehungen (IHEID) angesiedelte Kompetenz-
zentrum «Small Arms Survey» und hilft Staaten und nichtstaatliche Organisationen 
bei der Umsetzung des UNO-Aktionsprogramms über den unerlaubten Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen. 

2 Militärgesetz: Regelung zur Aufbewahrung 
der Ordonnanzwaffe und zur Überlassung 
der Dienstwaffe zu Eigentum nach dem Ausscheiden 
aus der Armee 

Das Militärgesetz (MG; SR 510.10) enthält die Grundsätze im Zusammenhang mit 
der persönlichen Waffe. Ausserhalb des Dienstes haben die Militärdienstpflichtigen 
u.a. die Pflicht, für die sichere Aufbewahrung und den Unterhalt der persönlichen 
Ausrüstung zu sorgen, die Inspektionen zu bestehen und die Schiesspflicht zu erfül-
len (Art. 25 Abs. 1 MG). Der Begriff «persönliche Bewaffnung» erschien bis zur 
Revision im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs NFA in Artikel 106 (im Zusam-
menhang mit der Beschaffung: durch den Bund). Heute erscheint dieser Begriff im 
MG nicht mehr. Die persönliche Waffe des Angehörigen der Armee bleibt als Teil 
seiner persönlichen Ausrüstung im Eigentum des Bundes (Art. 114 Abs. 1 MG). Der 
Bundesrat regelt Instandstellung, Ersatz und Hinterlegung der persönlichen Ausrüs-
tung. Er bestimmt, wie weit sich die Angehörigen der Armee an den Kosten beteili-
gen müssen (Art. 110 Abs. 3 MG). Nach Artikel 112 MG haben die Armeeangehö-
rigen namentlich für die sichere Aufbewahrung sowie für den Ersatz unbrauchbar 
gewordener Ausrüstungsgegenstände zu sorgen. 
Der Bundesrat nahm sich in der Botschaft vom 7. März 2008 zur Änderung der 
Militärgesetzgebung auch des Themas der Verhinderung von Missbräuchen der 
persönlichen Waffe an und verankerte im Entwurf zum MG einen neuen Arti-
kel 113, der die Militärverwaltung zur gezielten Prüfung von Hinderungsgründen  
für die Überlassung der persönlichen Waffe ermächtigt (BBl 2008 3290). Dabei 
wird unter Überlassung sowohl die Ausrüstung während der Militärdienstpflicht als 
auch die Abgabe zu Eigentum beim Ausscheiden aus der Armee verstanden. Dazu 
sollen die zuständigen Behörden die Möglichkeit erhalten, polizeiliche und militäri-
sche Führungsberichte einzuverlangen, in das Strafregister, in Straf- und Straf-
vollzugsakten sowie in Betreibungs- und Konkursakten Einsicht zu nehmen oder  
die Durchführung einer Personensicherheitsprüfung zu verlangen. Diese Änderung 
des MG wurde am 10. Juni 2009 abgeschrieben, da die Differenzbereinigung im 
Parlament nicht zu einer Bereinigung führte. Die unbestrittenen Bestimmungen aus 
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dieser Revisionsvorlage – darunter auch der erwähnte Artikel 113 MG – werden  
nun dem Parlament in einer neuen Botschaft vom 19. August 2009 unterbreitet 
(BBl 2009 5917). 
Verabschiedet wurde dagegen das Bundesgesetz über die militärischen Informa-
tionssysteme (MIG), das am 1. Januar 2010 in Kraft treten soll. In diesem Erlass 
wurden neue Bestimmungen aufgenommen, welche der Verhinderung des Miss-
brauchs der persönlichen Waffe dienen: Artikel 13 Buchstabe j MIG nennt dies 
ausdrücklich als Zweck des Personalinformationssystems PISA, und Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe d MIG erwähnt die Beurteilung von Hinderungsgründen für die 
Überlassung der persönlichen Waffe als Grund für die Datenaufbewahrung. Damit, 
und mit Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe i MIG, wird die datenschutzrechtliche 
Grundlage für künftige Verfahren und Tests gelegt, die zurzeit verwaltungsintern 
geprüft werden (BBl 2008 3259 und 3301). 
Zur Überlassung der Ordonnanzwaffe zu Eigentum enthält die Militärgesetzgebung 
keine Bestimmungen. Das Waffengesetz (WG; SR 514.54) gilt nicht für die Armee, 
die Militärverwaltungen sowie die Zoll- und Polizeibehörden (Art. 2 Abs. 1 WG). 
Der Akt der Überlassung der Ordonnanzwaffe an den austretenden Armeeangehöri-
gen untersteht somit den militärrechtlichen Bestimmungen auf Verordnungsstufe. 
Sobald die Waffe jedoch in das Eigentum des Berechtigten gelangt ist, gelten die 
Regeln des zivilen Waffenrechts (z.B. hinsichtlich Waffentragen oder Weiterver-
kauf. Vgl. Art. 15 der Verordnung über die persönliche Ausrüstung der Armeeange-
hörigen; VPAA; SR 514.10). 
Die «nationale» Revision des Waffengesetzes, die am 12. Dezember 2008 in Kraft 
trat, enthält neue Bestimmungen über die Datenbearbeitung und den Datenschutz. In 
Artikel 32a und 32b WG findet sich die Grundlage für die Datenbank über die 
Abgabe und den Entzug von Waffen der Armee (DAWA), die unter anderem die 
Personalien der Personen enthalten, welche beim Austritt aus der Armee eine Waffe 
zu Eigentum erhalten haben (Art. 32b Abs. 3 WG). Artikel 32c WG regelt die 
Bekanntgabe der Daten unter den Behörden des Bundes und der Kantone, Arti-
kel 32j Absatz 2 WG die Meldungen der Militärverwaltung an die Zentralstelle 
Waffen über die Empfänger der Waffen beim Austritt aus der Armee. 



 168 


